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Wie soll nun der ausgewählte Vorschlag verwirklicht werden? Keiner dieser Anfänge ist zwingend, jeder ist möglich. Oberste Reihe engeres Ma
mittlere Reihe Coop-Areal, unterste Reihe Welti-Furrer-Areal
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Diener + Diener / M. & E. Boesch werden

das Gesamtüberbauungskonzept
weiter bearbeiten. Vergleicht man die

erste Umsetzung, wie sie Ueli Roth

vorgeschlagen hatte (S. 5), mit dem Projekt

von Diener + Diener / M. & E.

Boesch, so sieht man, welch langen

Weg diese Planung in kurzer Zeit

zurückgelegt hat. Er führte von der

Festlegung zum Offenlassen. Gewonnen

hat das unspektakulärste Projekt,
andere werden sagen, das konventionellste.

Dasjenige, das die Stadt

weiterentwickelt, ohne sie neu zu erfinden.

Dasjenige auch, das mit den kleinsten

Ausrufezeichen und den bescheidensten

Stadtplätzen operiert. Kurz, dasjenige,

das aus dem Vorgefundenen das

Kommende macht. Die Identität des

Areals ist schon da, man muss sie nur
weiterführen. Die Unsicherheit ist
riesig. Niemand glaubt mehr an einen

Masterplan. Keiner weiss, was morgen
noch gilt. Keiner wagt eine Prognose.
Das Handfeste zerbröckelt und macht
dem Vielleicht Platz. Der Möglichkeitssinn

löst den Wirklichkeitssinn ab. Die

Planung muss wirklichkeitstauglich und

möglichkeitsoffen zugleich sein und soll

trotzdem Ordnung stiften. Dieser

Widerspruch wird mit Flexibilität gelöst,
vielleicht auch verdrängt. Schrittweise
soll man vorangehen können, noch

bevor man richtig weiss, wohin.

Die Grundeigentümer und die Investoren

fürchten vor allem eines: den

falschen Anfang, vor allem die

einengende rechtliche Festlegung. Häuser

sind viel einfacher abzubrechen als

Gestaltungspläne. Doch ohne

baurechtlichen Rahmen keine Gesamt-

überbauung. Ohne Gesamtüberbau-

ung keine echte Quartierverbesserung.

Ohne Quartierverbesserung kei¬

ne Aufwertung. Ohne Aufwertung
keinen Mehrwert. Denn auch die Chancen
sind riesig. Zürich-West wird zur
Goldgrube.

So betrachtet ist es folgerichtig, dass

jener Vorschlag gewonnen hat, der am

wenigsten ein städtebauliches Projekt
und am deutlichsten ein Regelwerk ist.

Eine Frage bleibt dabei vorläufig noch

unbeantwortet: Wie wird aus der offenen

Regel guter Städtebau mit akzeptabler

Architektur? Die Anwort heisst

<baugestalterische Begleitung). Sie

wird zwar flexibel sein können, aber

muss trotzdem in ihren Grundsätzen

unbeugsam sein. Je offener die Regeln

sind, desto machtvoller muss die

Qualitätskontrolle sein. Sie muss Nein

sagen können, sie muss Vetopower
haben. Wer gute Qualität will, muss die

schlechte verhindern.
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